
49

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 11+12/2018 Umwelt, Verkehr,
Tourismus

Thomas Schwarz

Thomas Schwarz M. A. ist 
Referent im Referat 
„Bauwirtschaft, Gebäude- 
und Wohnungsbestand, 
Verdienste, Arbeitskosten“ 
des Statistischen Landes-
amtes Baden-Würt temberg.

1 Erneuerbare-Wärme-
Gesetz (EWärmeG) in 
Baden-Württemberg 
vom 17. März 2015, hier 
§ 1 (Zweck des Geset zes). 
Die erste Fassung des 
Gesetzes datiert vom 
20. November 2007.

2 Das EWärmeG von Ba-
den-Württemberg er-
gänzt für Gebäude im 
Bestand das bundesweit 
gültige Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) vom 7. Au-
gust 2008, das für Neu-
bauten ab dem 1. Janu-
ar 2009 die anteilige 
Nutzung erneuerbarer 
Energien vorschreibt. 
Zum EEWärmeG in der 
Baustatistik siehe auch: 
Mehnert, Alexander, 
„Bauen in Baden-Würt-
temberg mit Blick auf 
die Energiewende“, in: 
Statistisches Monatsheft 
Baden-Württemberg, 
12/2013, S. 21 ff.

3 § 4 (Nutzungspflicht) 
und  20 (Nachweis-
pflicht) des Gesetzes.

Mit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz hat sich 
die Landesregierung von Baden-Württemberg 
ein Steuerungsinstrument geschaffen, um die 
Umstellung der Wärmeversorgung auf erneu-
erbare Energien und die Verminderung des 
Wärmeenergiebedarfs voranzutreiben. Das Ge- 
setz greift in Fällen des Heizungstauschs bei 
Bestandsgebäuden und sieht mehrere Erfül-
lungsoptionen einzeln oder in Kombination 
vor. Die Gesetzeserfüllung ist von den Ge-
bäudeeigentümern den Baurechtsämtern ge-
genüber nachzuweisen. Das Statistische Lan-
desamt nimmt die Erfüllungsnachweise von 
den Baurechtsämtern entgegen und bereitet 
sie statistisch auf. Im Folgenden werden die 
bisher eingegangenen Nachweise nach Art 
der gewählten Erfüllungsoption quantifiziert 
und ausgewertet.

Das Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärme-
energie in Baden-Württemberg oder „Erneuer-
bare-Wärme-Gesetz“ (EWärmeG) vom 17. März 
2015 soll in seiner reformierten Version „im 
Interesse des Klima- und Umweltschutzes den 
Einsatz erneuerbarer Energien zu Zwecken der 
Wärmeversorgung bei Gebäuden …“ steigern, 
wie es in der Zweckbestimmung des Gesetzes 
heißt.1 Eigentümer von Wohn- und Nicht-
wohngebäuden, die vor dem 1. Januar 2009 
errichtet wurden, sind verpflichtet, beim Aus-
tausch der Heizanlage des Gebäudes mindes-
tens 15 % des jährlichen Wärmeenergiebedarfs 
durch erneuerbare Energien zu decken oder den 
Wärmeenergiebedarf um 15 % zu reduzieren. 
Das Gesetz gilt für Heizungsanlagentausche ab 
dem 1. Juli 2015.2 

Das Gesetz schreibt ferner den betroffenen Ei-
gentümern vor, den zuständigen Baurechts-
behörden nachzuweisen, welche Maßnahmen 
zur Erfüllung der Nutzungspflicht erneuerbarer 
Energien oder zur Senkung des Wärmeenergie-
bedarfs getroffen wurden.3 Das Statistische 
Landes amt Baden-Württemberg nimmt im  
Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg die 
Nachweise, die den Baurechtsbehörden zuge-
gangen sind, von diesen in anonymisierter und 
digitalisierter Form entgegen und bereitet sie 
statistisch auf. 

Um bei der Erneuerung der Heizungsanlage 
oder den energetischen Maßnahmen den un-
terschiedlichsten baulichen Anforderungen zu 
genügen bzw. die Vielzahl der zur Verfügung 
stehenden Technologien nutzen zu können,  
sieht das Gesetz mehrere mögliche Erfüllungs-
optionen vor, die teilweise auch miteinander 
kombiniert werden können. Wenn alle Er-
füllungsoptionen aus technischen, denkmal-
schutzrechtlichen oder anderen Gründen nicht 
umgesetzt werden können, oder wenn ein  
Härtefall vorliegt, kann ein Antrag auf Be- 
freiung von der Nutzungspflicht gestellt wer-
den. Diese große Flexibilität bei den Kombi-
nationsmöglichkeiten der Maßnahmen hat in-
soweit ihren Preis, als dass sie sich auch im 
Umfang und in der Differenziertheit der Nach-
weisformulare niederschlägt, die den Bau-
rechtsbehörden eingereicht werden müssen. 

Das EWärmeG unterscheidet zwischen Wohn- 
und Nichtwohngebäuden. Nicht alle Erfül-
lungsoptionen sind für beide Gebäudetypen 
möglich. So sind die Erfüllungsoptionen „Ab-
wärmenutzung“ und „Wärmerückgewinnung“ 
den Nichtwohngebäuden vorbehalten, da in 
diesem Gebäudetyp je nach Gebäudenutzung 
diese Wärmearten anfallen können. Für Wohn-
gebäude ist die Erfüllungsoption „Sanierungs-
fahrplan“ nur als Kombination mit (mindestens) 
einer weiteren Option wählbar, da sie für  
Wohngebäude nur eine anteilige Erfüllung er-
möglicht. Für Nichtwohngebäude ermöglicht 
die Wahl der Option „Sanierungsfahrplan“ hin-
gegen die vollständige Erfüllung der Nut-
zungspflicht erneuerbarer Energien im Sinne 
des Gesetzes. Eine Übererfüllung der Geset-
zesanforderungen über die 15 % des Wärme-
energiebedarfs hinaus, die durch erneuerbare 
Energien zu decken oder durch geeignete 
Technolo gien zu vermindern sind, ist grund-
sätzlich möglich. Dies kommt in der Praxis gar 
nicht mal so selten vor, wie die gemeldeten 
Heizungstauschfälle zeigen. 

Das Gesetz gilt übrigens nicht beim Aus- 
tausch von Etagenheizungen in Wohngebäu-
den, da etliche Erfüllungsoptionen eine zen- 
trale Wärmever sorgung voraussetzen. In Fällen 
von Wohnungseigentum in einem Mehrfami-
lienhaus, zum Beispiel bei Eigentümergemein-

Heizungstausch bei Gebäuden im Bestand
Das baden-württembergische „Erneuerbare-Wärme-Gesetz“
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schaften, würden beim Austausch einer Etagen-
heizung dem Wohnungseigentümer auch nicht 
alle Erfüllungsoptionen zur Verfügung stehen. 
Der Wohnungseigentümer kann in aller Regel 
nicht alleine über bauliche Änderungen am 
Gesamt gebäude entscheiden, wie zum Beispiel 
über die Dämmung des Daches oder die Instal-
lation einer Photovoltaikanlage. 

Tabelle 1 listet die vom 1. Juli 2015 bis zum 
30. Juni 2018 gemeldeten Heizungstauschfälle 
nach gewählten Erfüllungsoptionen und die 
Ausnahmetatbestände, wenn die Nutzungs-
pflicht entfällt oder eine Befreiung von der 
Nutzungs pflicht (Härtefallregelung) in Frage 
kommt. Die am häufigsten gewählte Erfüllungs-
option von zusammen 19 332 gemeldeten  
Fällen in Wohngebäuden, mit der man die Ge-
setzesanforderungen vollständig erfüllen kann, 
ist in 27 % der Heizungstauschfälle die Installa-
tion einer Heizung für feste Biomasse. Dies  
sind Holzzentralheizungen oder Einzelöfen mit 
vorgeschriebenem Wirkungsgrad, die Scheit-
holz, Holzpellets oder Holzhackschnitzel ver-
brennen. Komfortöfen wie Kamin- oder Schwe-
denöfen fallen allerdings nicht darunter, da die 
energetischen Anforderungen nicht erfüllt wer-
den. Die Installation einer Biomasseheizung  
mit besonders wirkungsvoll verbrennenden 
Holzpel lets kann zum Beispiel in Frage kommen, 
wenn die Ölheizung ausgetauscht werden soll 
und der freiwerdende Öl-Lagerraum künftig  
für die Biomasse zur Verfügung steht. Ist ge-
nügend Platz vorhanden, kann eine Holzzentral-
heizung auch mit einer bestehenden Öl- oder 
Gasanlage kombiniert werden.

In 18 % der Fälle werden Dämmmaßnahmen 
als ersatzweise Erfüllungsoption gewählt. Wer 
Dach, Außenwand oder die gesamte Gebäude-
hülle eines Wohngebäudes besonders gut 
dämmt, erfüllt die gesetzlichen Anforderun- 
gen. Bei Gebäuden mit mehr als vier Vollge-
schossen ist allerdings nur eine anteilige Ge-
setzeserfüllung möglich.4 In jeweils 11 % der 
Fälle werden Solarthermie und Photovoltaik  
als Optionen zur vollständigen Gesetzeserfül-
lung in Wohngebäuden gewählt. Thermische 
Solaranlagen erzeugen Warmwasser und un-
terstützen die Heizung. Photovoltaikanlagen 
erzeugen Strom, der ins Stromnetz eingespeist 
oder selbst verbraucht werden kann. Es sind 
bestimmte Mindest-Kollektorflächen und -Wir-
kungsgrade vorgeschrieben, um den 15 %-An-
teil an erneuerbaren Energien vollständig an-
gerechnet zu bekommen. 

Die restlichen Erfüllungsoptionen, wie Wärme-
pumpe, Kraft-Wärme-Kopplung oder Anschluss 
an ein Wärmenetz, mit denen eine vollständige 
Gesetzeserfüllung möglich wäre, wurden bisher 
sehr selten für Wohngebäude nachgewiesen 
und eingetragen. Es ist hier wohl von einer 
Unterer fassung auszugehen. Der Einsatz einer 
Wärmepumpe zur Warmwassererzeugung 
funktion iert am besten in Kombination mit einer 
Fußboden- oder Wandheizung. Sind diese Heiz-
flächen noch nicht vorhanden, würden bei Be-
standsgebäuden erhebliche Umbaukosten an-
fallen, die einen Einsatz dieser Technologie 

T1
Gemeldete Heizungstauschfälle zur Erfüllung des EWärmeG  
in Baden-Württemberg vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2018  
nach Gebäudeart und Erfüllungsoption

Art der Erfüllungsoption Anzahl %

Wohngebäude 

Feste Biomasse 5 151 27

Dämmung 3 443 18

Photovoltaik 2 085 11

Solarthermie 2 076 11

Wärmepumpe  220 1

Kraft-Wärme-Kopplung  147 1

Anschluss an Wärmenetz  81 0

Kombination verschiedener Erfüllungsoptionen 5 883 30

Vollständige Befreiung von der Nutzungspflicht  62 0

Vollständiges Entfallen, da technisch oder baulich 
unmöglich  100 1

Vollständiges Entfallen, da anderen Vorschriften  
widersprechend  49 0

Vollständiges Entfallen aus Gründen des Denkmal- 
schutzes  35 0

Zusammen 19 332 100

Nichtwohngebäude

Sanierungsfahrplan  188 27

Photovoltaik  143 21

Feste Biomasse  87 13

Dämmung  72 10

Kraft-Wärme-Kopplung  46 7

Solarthermie  19 3

Wärmepumpe  14 2

Anschluss an Wärmenetz  11 2

Abwärmenutzung  11 2

Wärmerückgewinnung  8 1

Kombination verschiedener Erfüllungsoptionen  31 5

Vollständige Befreiung von der Nutzungspflicht  23 3

Vollständiges Entfallen, da technisch oder baulich  
unmöglich  15 2

Vollständiges Entfallen aus Gründen des Denkmal- 
schutzes  15 2

Vollständiges Entfallen, da anderen Vorschriften  
widersprechend  8 1

Zusammen  691 100

Heizungstauschfälle insgesamt 20 023

Datenquelle: Untere Baurechtsbehörden und eigene Berechnungen.

http://www.ewaermeg-bw.de
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unrentabel erscheinen lassen. In Neubauten 
hingegen erfreut sich diese Technik zunehmen-
der Beliebtheit. Bei der Kraft-Wärme-Kopplung 
werden gleichzeitig Strom und Wärme zum Bei-
spiel mittels eines Blockheizkraftwerks oder einer 
Brennstoffzelle erzeugt. Diese Heiz- und Wärme-
energie muss auch das ganze Jahr über ver-
braucht werden, wobei überschüssiger Strom 
auch in das Netz eingespeist werden könnte 
und überschüssige Wärme eventuell gespeichert 
werden muss. Der Einsatz dieser Technologie 
ist technisch aufwendig und nicht billig, in-
zwischen aber sehr flexibel hinsichtlich An-
lagengröße und Einsatzart. Diese Technologie 
und die Kraft-Wärme-Kopplung sind häufig 
Quartiers lösungen bei Neubauten. Ein An- 
schluss an ein Wärmenetz als Option steht  
nicht an allen Gebäudestandorten zur Verfü-
gung. Vor allem in Städten und Ballungsräumen 
wird teilweise Nah- oder Fernwärme als Heiz-
quelle angeboten. Es fallen eine Übergabe- 
station im Gebäude mit Wärmetauscher und 
von Ort zu Ort unterschiedliche Anschlusskos-
ten an. Gleichfalls sehr selten kamen bisher 
Befreiungen vor oder ein vollständiges Entfal-
len der Nutzungspflicht aus baulichen, denk-
malschutzrechtlichen Gründen oder anderen 
Vorschriften. Hierzu hat der Gebäudeeigen- 
tümer die entsprechenden Nachweise zu liefern.

Mit dem größten Anteil von 30 % treten Hei-
zungstauschfälle in Wohngebäuden auf, bei 
denen dem Gesetz mit einer Kombination ver-
schiedener Erfüllungsoptionen gefolgt wurde. 
Die Übersicht listet die anzahlmäßig häufigs- 

ten Erfüllungskombinationen nach Fallzahlen 
sortiert auf. Mit den einzelnen Optionen ist eine 
vollständige Gesetzeserfüllung nicht möglich, 
weshalb die erste Option mit einer zweiten  
(oder weiteren) Erfüllungsoption zu kombinie-
ren ist. So ist zum Beispiel die Nutzung von 
Biogas oder Bioöl eine Teilerfüllungsoption. 
Durch Beimischung von mindestens 10 % Bio-
gas oder Bioöl in gas- oder ölbetriebenen Hei-
zungsanlagen wird das Gesetz zu zwei Drittel 
erfüllt, sofern ein Brennwertkessel im Zuge des 
Heizungstauschs installiert wird (oder schon 
installiert ist). Es ist also (mindestens) eine wei-
tere Erfüllungsoption zu wählen, die zu (mindes-
tens) einem Drittel angerechnet werden kann. 
In Wohngebäuden mit gasbetriebener Hei-
zungsanlage wird neben der Beimischung von 
Biogas die Option “Sanierungsfahrplan“ in  
bisher 2 641 registrierten Heizungstauschfällen 
mit Abstand am häufigsten gewählt (Übersicht). 
Bei einer ölbetriebenen Heizanlage wird neben 
der Beimischung von Bioöl der Sanierungs-
fahrplan mit 712 Fällen ebenfalls sehr häufig  
als ergänzende Erfüllungsoption gewählt. Ein 
Sanierungsfahrplan wird durch entsprechend 
qualifizierte Energieberater aufgestellt und lis-
tet auf, welche energetischen Sanierungs- 
schritte in welcher Reihenfolge für das bewer-
tete Gebäude in seinem aktuellen Zustand sinn-
voll sind. Die Maßnahmen können vom Eigen-
tümer in freier Verantwortung zeitlich gestaffelt 
umgesetzt werden. 

Relativ häufig wird bei bestehenden Gas- oder 
Ölheizungen neben dem Einbau eines Brenn-

Ü
Gemeldete Heizungstauschfälle zur Erfüllung des EWärmeG in Wohngebäuden  
in Baden-Württemberg vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2018 nach den wichtigsten  
Kombinationen verschiedener Erfüllungsoptionen

Solar- 
thermie

Bio- 
masse Biogas Biooöl Dämmung Photo- 

voltaik
Sanierungs- 

fahrplan

Anzahl der 
jeweiligen 

Kombination

  1    1 2 641  

   1   1  712  

1  1      450  

  1  1    292  

1    1    240  

1 1       232  

    1  1  224  

1      1  203  

1   1     196  

1     1   130  

   1 1    104  

 1 1      79  

 1     1  39  

Lesehilfe: „1“ = Option wurde gewählt.

Datenquelle: Untere Baurechtsbehörden und eigene Berechnungen.
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5 EEWärmeG vom  
7. August 2008. Siehe 
auch Fußnote 2.

6 EEWärmeG, Anlage 
Punkt VIII.

wertkessels und Biobrennstoffbeimischung die 
Kombination mit einer Solarthermieanlage ge-
wählt (in bisher 450 Fällen bei Gas- bzw. 196 
Fällen bei Ölheizung). Hier sind schon bauliche 
Veränderungen am Gebäude und Investitionen 
erforderlich, falls eine neue Anlage installiert 
werden soll. Wie in diesem Beispiel bei anteili-
ger Erfüllung sind auch kleinere Kollektorflächen 
möglich, die aber so berechnet sein müssen, 
dass sie zu einem Drittel angerechnet werden 
können. Bestehende Anlagen können ebenfalls 
angerechnet werden. 

Weiterhin spielt Dämmung in entsprechender 
Ausführung als Option bei anteiliger Erfüllung 
zahlenmäßig in nennenswertem Umfang eine 
Rolle. So ist zum Beispiel die ausreichende  
Dämmung der Kellerdecke zu einem Drittel an-
rechenbar und ergänzt andere Teilerfüllungs-
optionen. Im Prinzip sind mehr als zwei 
Teilerfüllungsoptionen wählbar, was in wenigen 
Fällen auch vorkommt. Ein „Übererfüllen“ der 
gesetzlichen Vorgaben kommt gleichfalls vor. 
Ein Eigentümer kann neben einer weiteren Teil-
erfüllungsoption zum Beispiel einen größeren 
Anteil als 10 % Biogas oder -öl wählen oder  
mit Dämmmaßnahmen nicht nur die Keller-
decke, sondern weitere Teile der Gebäude- 
hülle (Außenhaut, Dach) energetisch sanieren. 

Eine Kombination weiterer Teilerfüllungsop-
tionen wird deutlich seltener gewählt. Die Lö-
sung Solarthermie zusammen mit einem Sanie-
rungsfahrplan wurde bisher in 203 Heizungs- 
tauschfällen gemeldet, Solarthermie in Kombi-
nation mit Photovoltaik 130 Mal. 

Erfüllung des EEWärmeG bei Neubauten

Bei neugebauten Wohn- und Nichtwohnge-
bäuden ab dem Jahre 2009 gilt das Bundes-

gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien  
im Wärmebereich (EEWärmeG).5 Im Rahmen 
der Bautätigkeitsstatistik wird auch die Art der 
Erfüllung des EEWärmeG abgefragt. Bei den 
fertiggestellten Neubauten des Jahres 2017 ergab 
sich folgendes Bild (Tabelle 2): In 87 % aller 
neuen Wohngebäude werden erneuerbare  
Energien eingesetzt und zwar überwiegend in 
Form von Umweltthermieheizungen oder So-
larthermie oder unter Verwendung von Bio-
masse (Holz, Biogas, Biomethan oder Bioöl). In 
30 % der neuen Wohngebäude erfolgt eine Form 
der Wärmerückgewinnung oder Abwärmenut-
zung. Bei 20 % der Wohngebäude erfolgt die 
Energieeinsparung teilweise über Wärmedäm-
mung. 8 % der neuen Wohngebäude wurden 
an ein Fernwärme- bzw. Fern kältenetz ange-
schlossen, wobei die verteilte Wärme oder Kälte 
gesetzlich vorgeschrieben zu einem wesentlichen 
Anteil aus erneuerbaren Energien stammen 
muss.6 Eine gemeinschaftliche Wärmeversor-
gung wurde bei 1 % der fertiggestellten Gebäu-
de (oder 3 % der Neubauwohnungen) gemeldet. 

Bei neuen Nichtwohngebäuden war die Erfül-
lungsoption „Nutzung erneuerbarer Energien“ 
über Umweltthermie oder Biomasse mit 27 % 
am stärksten vertreten. Kombinationslösungen 
treten hier allerdings deutlich seltener auf. In 
45 % der neuen Nichtwohngebäude wird keine 
Heizung eingesetzt oder sie unterliegen nicht 
dem EEWärmeG.

Heizungstausch bei Nichtwohngebäuden

Auch die Eigentümer von Nichtwohngebäu- 
den im Bestand sollen ihren Beitrag zur Ein-
haltung der nationalen Klimaschutzziele leis- 
ten. Nichtwohngebäude mit mehr als 50 m2 
Nettogrundfläche, die in der Regel beheizt  
werden und vor dem 1. Januar 2009 errichtet 

T2 Baufertigstellungen von Neubauten in Baden-Württemberg 2017 nach Erfüllung des EEWärmeG 

Gebäudeart
Insgesamt

Erfüllung des EEWärmeG (Mehrfachnennung möglich) durch …

Erneuer- 
bare 

Energie 
(Wärme 

und Kälte)

Kraft- 
Wärme-/ 

Kälte- 
Kopplung

Wärmerück- 
gewinnung, 

sonstige 
Abwärme

Energie- 
einsparung 

(Über- 
erfüllung)

Fern- 
wärme/ 

Fernkälte

Gemein- 
schaftliche 

Wärme- 
versorgung

Ausnahme 
oder 

Befreiung
Sonstiges1)

Anzahl %

Wohngebäude               14 173   87   3   30   20   8   1   0   2  
darin: Wohnungen                      33 523   73   7   23   19   15   3   2   2  

Nichtwohngebäude 3 093   27   3   15   9   7   1   7   45  

1) Enthält alle bisher nicht genannten Fälle sowie Gebäude, die unter die Ausnahmeregelung nach §4 EEWärmeG fallen (hauptsächlich Viehställe, Zelte, Gewächshäuser, Gebäude für 
religiöse Zwecke und Gebäude, die weniger als 4 Monate im Jahr genutzt werden) .

Datenquelle: Bautätigkeitsstatistik.
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baden-württember-
gischen EWärmeG vom 
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30. Juni 2015 ausge-
tauscht wurde.

8 „Verordnung der Lan-
desregierung zum ge-
bäudeindividuellen en-
ergetischen Sanierungs- 
fahrplan Baden-Würt-
temberg (Sanierungs-
fahrplan-Verordnung – 
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2015“, in: Gesetzblatt für 
Baden-Württemberg 
16/2015, S. 749 ff.

wurden – also vor allem Büro-, Verwaltungs- 
und Handelsgebäude, Beherbergungs- und 
Gastro nomiegebäude – unterliegen deshalb  
nun ebenfalls dem Geltungsbereich des Ge-
setzes.7 Zwei Erfüllungsoptionen stehen nur 
Nichtwohngebäuden zur Verfügung: Wärme-
rückgewinnung und Abwärmenutzung. Haupt-
sächlich in Lüftungsanlagen fällt Wärme an,  
die rückgewonnen werden kann. Abwärme  
fällt zum Beispiel in Abwasser aus Fertigungs-
prozessen oder Abgasen aus Kesselanlagen  
und anderen Verbrennungsvorgängen an, die  
ebenfalls wieder genutzt werden kann. Zudem 
kann mit Vorlage eines energetischen Sanie-
rungsfahrplans die Gesetzesanforderung beim 
Heizungstausch vollständig erfüllt werden (für 
Wohngebäude ist dies eine Teilerfüllungsop-
tion, die die Anforderungen zu einem Drittel 
deckt). 

Eine deutlich geringere Zahl von zusammen 
691 Heizungstauschfällen in Nichtwohngebäu-
den wurde bisher registriert (Tabelle 1). In  
anteilmäßig 27 % der Fälle wurde ein Sanie-
rungsfahrplan ausgestellt. Der Sanierungsfahr-
plan für Nichtwohngebäude ist aufwändiger  
zu erstellen als für Wohngebäude, da zusätz- 
lich Lüftung, Kühlung, Klimatisierung und Be-
leuchtung untersucht werden müssen. Der 
Sanierungs fahrplan soll an das Gebäude ange-
passte Maßnahmenpakete aufzeigen und die 
Motivation für die energetische Sanierung des 
Gebäudes unterstützen.8 Es besteht aber kein 
Zwang für den Gebäudeeigentümer, die emp-
fohlenen Maßnahmen des Sanierungsfahr- 
plans unmittelbar oder vollständig umzuset- 
zen. Als zweithäufigste Lösung und damit in 
21 % der Heizungstauschfälle wird die Installa-
tion einer Photovoltaikanlage gewählt. Die  
weiter möglichen Erfüllungsoptionen kom- 
men bisher deutlich seltener vor, wie Tabelle 1 
zeigt. Auffällig ist jedoch, dass im Vergleich zu 
Wohngebäuden Befreiungen und Entfallens-
gründe zur Nutzung erneuerbarer Energien  

bzw. von Ersatzmaßnahmen häufiger aufzu-
treten scheinen. Relativ selten (in 5 % der  
Fälle) wurde die Kombination mehrerer Erfül-
lungsoptionen gemeldet. Hier, wie auch bei 
anderen aufwändigeren Maßnahmen scheinen 
Kostengründe eine Rolle zu spielen. Die Ver-
bindung von Biogas oder Bioöl mit Dämm-
maßnahmen kommt als Kombination von Teil-
erfüllungsoptionen bisher in wenigen Fällen 
vor, ebenso wie eine Teilerfüllungsoption in 
Verbindung mit teilweisen Befreiungen und 
teilweisem Entfallen von der Nutzungspflicht 
erneuerbarer Energien.

Fazit

Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Würt-
temberg entfaltet seine energetische Steue-
rungswirkung langsam aber stetig. Wohl nicht 
alle Heizungstauschfälle gelangen den Bau-
rechtsbehörden zur Kenntnis. Weiterhin fallen 
Heizungstausche von Etagenheizungen nicht 
unter den Geltungsbereich des Gesetzes, so 
zum Beispiel Modernisierungen von Etagen-
heizungen in Eigentumswohnungen, sie tra- 
gen aber dennoch zur Energieeinsparung und 
Effizienzsteigerung bei. Die „technologieoffene 
Gestaltung“ des Gesetzes, wie es in der Ge-
setzesbegründung heißt, ist sicher sinnvoll, da 
durch die technologische Entwicklung die Zahl 
der wirtschaftlich effizienten Erfüllungs optionen 
und Kombinationsmöglichkeiten zunehmen wird. 

Weitere Auskünfte erteilt
Thomas Schwarz, Telefon 0711/641-24 15,
Thomas.Schwarz@stala.bwl.de

Die Ergebnisse der Handwerkszählung 2016 in Baden-Württemberg

Die Veröffentlichung aus der Reihe „Statistischen Daten“ enthält Daten über 
die Anzahl der Unternehmen, die tätigen Personen und den Umsatz für das 
zulassungspflichtige, das zulassungsfreie und das Handwerk insgesamt, dif-
ferenziert nach Handwerkskammerbezirken, Stadt- und Landkreisen sowie 
nach Gewerbegruppen bzw. Gewerbezweigen. Ferner enthält die CD-ROM 
eine Zeitreihe mit Kennzahlen zu den Handwerkszählungen seit 2008. 

Weitere Informationen zum Handwerk in Baden-Württemberg, zum Beispiel 
über den konjunkturellen Verlauf im Handwerk, können Sie kostenlos un-
serem Internetangebot unter www.statistik-bw.de entnehmen. 
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